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Satzung Mainz Legionaries e. V. 
 

1. Abschnitt - Allgemeines 

§ 1 Name, Sitz 
(1) Der Verein führt den Namen „Mainz Legionaries e.V.“ 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Mainz und ist in das Vereinsregister einzutragen. 

(3) Der Verein ist Mitglied des Sportbund Rheinhessen e.V. und des American Football und 
Cheerleading Verband Rheinland-Pfalz / Saarland e.V. (AFCV). 

§ 2 Vereinszweck und Gemeinnützigkeit 
(1) Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports. 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung.  

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins 

Nr 1. an den Verein “Deutscher Olympischer Sportbund e. V“ der es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat oder 

Nr 2. an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte 
Körperschaft zwecks Verwendung für gemeinnützige Zwecke, welche durch Förderung des 
Sports verwirklicht werden. 

Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich dem Sportbund 
Rheinhessen e.V. und den betroffenen Sportfachverbänden an. 

§ 3 Vereinstätigkeit 
(1) Die Verwirklichung des Vereinszwecks erfolgt durch die Ausübung der Sportart Flag Football, 
insbesondere durch 

a) die Abhaltung von geordneten Trainingseinheiten, 

b) den Einsatz von sachgemäß vorgebildeten Übungsleitern, 

c) die Durchführung von sportlichen Veranstaltungen sowie 

d) die regelmäßige Teilnahme an nationalen und internationalen Meisterschaften und 
Turnieren. 

(2) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral und distanziert sich von jeglicher Art der 
Diskriminierung. 

(3) Die Verwirklichung der satzungsgemäßen Zwecke erfolgt unter Berücksichtigung der Belange des 
Umwelt- und Naturschutzes, soweit dies ohne Beeinträchtigung eines effizienten Sportbetriebes 
möglich ist. 

§ 4 Vereinsfarben 
Die Vereinsfarben sind weiß, rot und schwarz. 

§ 5 Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
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2. Abschnitt - Mitgliedschaft 

§ 6 Mitgliedsarten, Aufnahme 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Die Mitgliedschaft ist unteilbar, es können 
nicht mehrere Personen gemeinsam eine Mitgliedschaft erwerben. Die Aufnahme muss schriftlich 
beantragt werden. Die Mitgliedschaft wird begründet durch die Zustimmung des Vorstandes zum 
Aufnahmeantrag. Gegen einen ablehnenden Bescheid des Vorstandes, der mit Gründen zu versehen 
ist, kann der Antragsteller Beschwerde erheben. Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats ab Zugang 
des ablehnenden Bescheides schriftlich beim Vorstand einzulegen. Über die Beschwerde entscheidet 
der Vereinsrat in seiner nächsten Sitzung. 

(2) Der Aufnahmeantrag eines Minderjährigen bedarf der Zustimmung durch den gesetzlichen Vertreter. 
Mit Vollendung des 16. Lebensjahres haben jugendliche Mitglieder ein Stimmrecht in der 
Mitgliederversammlung, soweit nicht der gesetzliche Vertreter des Minderjährigen seine – mit dem 
Aufnahmeantrag als erteilt geltende – Einwilligung hierzu ausdrücklich widerrufen hat. 

(3) Die Übertragung des Stimmrechtes ist nicht möglich. 

(4) Personen, die sich besondere Verdienste um den Verein oder den Sport im Allgemeinen erworben 
haben, können zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die Ernennung erfolgt durch den Vereinsrat auf 
Vorschlag des Vorstands. Näheres kann in einer Ehrungsordnung geregelt werden.  

(5) Die Aufnahme in Organe des Vereins setzt Mitgliedschaft voraus. 

§ 7 Beiträge, Pflichten der Mitglieder 
(1) Die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, außerordentlicher Beiträge, Aufnahmegebühren sowie deren 
Zahlungsweise erfolgt durch den Vereinsrat. 

(2) Die Beiträge dürfen nicht so hoch sein, dass die Allgemeinheit von der Mitgliedschaft 
ausgeschlossen wäre. 

(3) Näheres, insbesondere die Gewährung von Beitragsermäßigungen oder -befreiungen im Einzelfall 
oder für bestimmte Gruppen von Mitgliedern regelt die Beitragsordnung, die durch den Vereinsrat zu 
erlassen ist. 

§ 8 Ende der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt (Kündigung), Tod oder Ausschluss aus dem 
Verein. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft enden automatisch von dem Betroffenen ausgeübte 
Vereinsämter. 

(2) Der freiwillige Austritt aus dem Verein kann nur durch schriftliche Erklärung und nur zum Ende eines 
Halbjahres mit einer Frist von einem Monat zum Halbjahresende erfolgen. 

(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn 

a) es sich eines grob unsportlichen Verhaltens schuldig gemacht hat; 

b) es den Verein geschädigt oder sonst gegen seine Interessen schwerwiegend verstoßen hat; 

c) es mit der Beitragszahlung mit mehr als einem Jahr im Rückstand ist; 

d) ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Mitglieds eröffnet oder dessen Eröffnung 
beantragt ist; 

e) in der Person des Mitglieds ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt. 

Soweit ein Ausschluss erfolgen soll, ist dem Mitglied Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der 
Vorstand des Vereins soll vor einem Ausschluss angehört werden. Über den Ausschluss entscheidet 
der Vereinsrat durch Beschluss, der dem auszuschließenden Mitglied schriftlich mit Begründung 
mitzuteilen ist. 

(4) Mitglieder haben bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereines keinen Anspruch auf das 
Vereinsvermögen. 
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§ 9 Maßregeln und Sanktionen 
(1) Gegen Mitglieder, die gegen die Mitgliederpflichten, gegen Bestimmungen dieser Satzung oder die 
Vereinsordnungen verstoßen haben, können nach vorheriger Anhörung des Betroffenen folgende 
Maßregelungen und Sanktionen verhängt werden: 

a) Verwarnungen; 

b) Verweise; 

c) Sperren für den Sport-, Spiel- und Wettkampfbetrieb; 

d) Platz- und Hausverbote; 

e) Suspendierung von Vereinsämtern; 

f) Geldstrafen bis zu 250,00 EUR 

(2) Die Anordnung der unter Abs 1 lit a)-d) genannten Maßregelungen und Sanktionen erfolgt 
grundsätzlich durch den Vorstand, die Anordnung der unter Abs 1 lit e) und f) genannten Maßregeln 
und Sanktionen erfolgt durch das Vereinsrat. 

(3) Entsteht dem Verein durch das Verhalten des Mitgliedes ein Schaden, so bleibt die Verpflichtung 
zum Ersatz des entstandenen Schadens von der Verhängung einer Maßregelung oder Sanktion 
unberührt. 

(4) Der Betroffene kann innerhalb von vier Wochen nach Anordnung der Maßregelung oder Sanktion 
schriftlich beim Vorstand Beschwerde einlegen. Über die Beschwerde soll der Vereinsrat binnen einer 
Frist von vier Wochen entscheiden. Die Entscheidung ist dem Betroffenen schriftlich unter Darlegung 
der Gründe bekannt zu geben. 
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3. Abschnitt - Organisation des Vereins 

§ 10 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind der Vorstand, der Vereinsrat und die Mitgliederversammlung. Die Mitglieder 
dieser Organe arbeiten ehrenamtlich. 

§ 11 Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus dem ersten Vorsitzenden, dem Schatzmeister, welcher zugleich zweiter 
Vorsitzender ist, und dem sportlichen Leiter. 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren, gerechnet vom Tage 
der Wahl an, gewählt. Der Vorstand bleibt im Amt bis zur satzungsmäßigen Bestellung eines neuen 
Vorstands. Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, so wählt der Vereinsrat 
ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Vorstandsmitglieder 
gesamtvertretungsberechtigt vertreten. 

Die Vertretungsmacht ist mit Wirkung gegenüber Dritten unbeschränkt. 

(3) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins; er ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, 
soweit sie nicht durch die Satzung oder zwingende gesetzliche Regelungen einem anderen 
Vereinsorgan zugewiesen sind. Insbesondere hat der Vorstand folgende Aufgaben: 

a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung samt Aufstellung der 
Tagesordnung; 

b) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung; 

c) Aufstellung eines Haushaltsplanes für jedes Geschäftsjahr; Buchführung; Erstellung des 
Jahresberichts; 

Der Vorstand ist verpflichtet, in allen wichtigen Angelegenheiten die Meinung des Vereinsrates 
einzuholen. 

(4) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom ersten 
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom zweiten Vorsitzenden schriftlich oder in Textform 
einberufen werden. Grundsätzlich gilt eine Einberufungsfrist von einer Woche. Diese Frist entfällt, wenn 
der gesamte Vorstand zeitgleich zusammenfindet und einstimmig beschließt diese auszusetzen. Eine 
Mitteilung der Tagesordnung ist nicht erforderlich. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrzahl 
der Vorstandsmitglieder anwesend ist. Die Sitzung des Vorstandes leitet der erste Vorsitzende, bei 
dessen Verhinderung der zweite Vorsitzende. 

(5) Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu 
Nachweiszwecken in ein Beschlussbuch einzutragen und vom Sitzungsleiter zu unterschreiben. Die 
Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, den Inhalt der gefassten 
Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten. Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem 
Weg oder in Textform gefasst werden, wenn alle Mitglieder des Vorstandes ihre Zustimmung zu dem 
zu fassenden Beschluss erklären. 

§ 12 Vereinsrat 
(1) Der Vereinsrat besteht aus 

a) den Mitgliedern des Vorstandes 

b) und fünf, von der Mitgliederversammlung, auf ein Jahr gewählten, zusätzlichen Mitgliedern, 
welche nicht Mitglied des Vorstandes sind. 

(2) Der Vereinsrat ist für Maßnahmen und Rechtsgeschäfte wie folgt zuständig: 

a) Festsetzung der Beitragsordnung; 

b) Koordinierung des Übungs- und Wettkampfbetriebes und der Veranstaltungen; 

c) entfallen 
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d) Wahrnehmung von Berichts- und Informationspflichten gegenüber dem Vorstand und der 
Mitgliederversammlung. 

e) Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

Weiterhin ist der Vereinsrat für die ihm in dieser Satzung an anderer Stelle zugewiesenen Maßnahmen 
und Rechtsgeschäfte zuständig. 

(3) Der Vereinsrat ist mindestens einmal jährlich einzuberufen. Im Übrigen wird er nach Ermessen des 
Vorstandes oder auf Antrag von mindestens drei Mitgliedern des Vereinsrates einberufen. Die 
Einberufung erfolgt durch den Vorstand mit einer Frist von mindestens einer Woche schriftlich oder in 
Textform. Eine Mitteilung der Tagesordnung ist nicht erforderlich. Die Sitzungen des Vereinsrates leitet 
das älteste Mitglied des Vorstandes. Der Vereinsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder 
des Vorstandes und mindestens drei weitere Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung 
entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Sitzungsleiters. Die Beschlüsse des Vereinsrates sind zu Nachweiszwecken in ein 
Beschlussbuch einzutragen und vom Sitzungsleiter zu unterschreiben. Die Niederschrift soll Ort und 
Zeit der Sitzung des Vereinsrates, die Namen der Teilnehmer, den Inhalt der gefassten Beschlüsse und 
das Abstimmungsergebnis enthalten. Jedes Mitglied des Vereinsrates hat nur eine Stimme. 

§ 13 Mitgliederversammlung 
(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. In der Mitgliederversammlung hat jedes 
Mitglied ab dem vollendeten 16. Lebensjahr eine Stimme, die nur persönlich ausgeübt werden kann. 

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich mindestens einmal innerhalb der ersten zwei 
Monate nach Ende des Geschäftsjahres statt. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist 
einzuberufen, wenn der Vorstand des Vereins dies beschließt oder wenn mindestens zwei Zehntel der 
stimmberechtigten Mitglieder des Vereins dies schriftlich unter Angabe der Gründe beantragt. 

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt, sofern nicht an anderer Stelle abweichend 
geregelt, durch den Vorstand. Die Einberufung muss mindestens zwei Wochen vor dem Tag der 
Versammlung unter Angabe der Tagesordnung schriftlich oder in Textform erfolgen. Die Frist beginnt 
mit dem auf die Absendung der Einberufung folgenden Tag. Ein Einberufungsschreiben gilt dem Mitglied 
als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene Anschrift 
oder E-Mail-Adresse gerichtet ist. 

(4) Die Tagesordnung wird durch den Vorstand festgesetzt. Längstens bis eine Woche vor dem Tag der 
Mitgliederversammlung kann jedes Mitglied beim Vorstand schriftlich oder in Textform die Ergänzung 
der Tagesordnung um weitere Angelegenheiten, nicht jedoch Satzungsänderungen, beantragen. Die 
Tagesordnung ist zu Beginn der Mitgliederversammlung durch den Versammlungsleiter entsprechend 
zu ergänzen. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung 
gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrags ist eine Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

(5) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. Während der Mitgliederversammlung herrscht Rauchverbot im Versammlungsraum. 

(6) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der 
erschienenen Stimmberechtigten, soweit diese Satzung keine anderen Mehrheiten vorsieht. 
Enthaltungen werden als nicht erschienene Stimmen gewertet. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag 
abgelehnt. 

(7) Bei Wahlen gilt: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten statt, welche die höchsten 
Stimmenzahlen erzielt haben. 

(8) Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das vom jeweiligen Versammlungsleiter 
und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Der Protokollführer wird vom Vorstand ernannt. 

(9) Der Versammlungsleiter wird vom Vorstand bestimmt. Bei Stimmgleichheit entscheidet der erste 
Vorsitzende; bei dessen Abwesenheit der zweite Vorsitzende. 
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§ 14 Aufgaben der Mitgliederversammlung 
(1) Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere 

a) Wahl des Vorstands; 

b) Wahl der zusätzlichen Vereinsratmitglieder; 

c) Wahl der Revisoren; 

d) Entgegennahme der Rechenschaftsberichte des Vorstandes und des Vereinsrates; 

e) Entlastung des Vorstands und des Vereinsrates; 

f) Prüfung von Vereinsordnungen wie Wahl- und Abstimmungsordnung, Ehrungsordnung, 
Jugendordnung, Geschäftsordnungen, Beitragsordnung; 

g) Beschlussfassung über Satzungsänderungen und über die Auflösung des Vereins. 

Weiterhin ist die Mitgliederversammlung für die ihr in dieser Satzung an anderer Stelle zugewiesenen 
Maßnahmen und Rechtsgeschäfte zuständig. 

(2) In Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Vorstandes oder des Vereinsrates fallen, kann die 
Mitgliederversammlung Empfehlungen an diese Organe beschließen. Vorstand und Vereinsrat können 
ihrerseits in Angelegenheiten ihres Zuständigkeitsbereichs die Meinung der Mitgliederversammlung 
einholen. 

§ 15 Ehrenrat 
(1) Der Ehrenrat besteht aus den Ehrenmitgliedern. 

(2) Ehrenmitglied kann nur sein, wer Vereinsmitglied ist. 

(3) Der Ehrenrat hat die ihm nach dieser Satzung zugewiesenen Aufgaben. Er wird ferner auf Antrag 
des Vorstandes zur Schlichtung und Entscheidung von Streitigkeiten und Unstimmigkeiten im Verein 
tätig. Der Antrag ist schriftlich oder in Textform beim Ältesten des Ehrenrats einzureichen. Der Ehrenrat 
soll innerhalb von acht Wochen nach Eingang des Antrags in der Sache entscheiden. 

§ 16 Revisoren 
(1) Die Kassen des Vereins werden jedes Jahr durch einen oder mehrere von der 
Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählten Revisoren geprüft. Die Revisoren 
prüfen, ob die Verwendung der Vereinsmittel den Haushaltsansätzen entsprach und die Buchführung 
des Vereins ordnungsgemäß erfolgte. Hierüber haben sie der Mitgliederversammlung Bericht zu 
erstatten. 

(2) Die Revisoren können nach den Vorschriften der Beitragsordnung befugt sein, eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen.  
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4. Abschnitt - Datenschutz 

§ 17 Datenschutz 
(1) Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seinen Namen, Vornamen, Geburtsdatum, 
Geschlecht, Adresse, seine E-Mail-Adresse, Telefonnummern und auf Antrag auf Lastschriftzahlung die 
Bankverbindung auf. Diese Informationen werden im vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem 
Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden 
dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter 
geschützt. 

Sonstige Informationen über Mitglieder und Nichtmitglieder werden vom Verein grundsätzlich intern nur 
verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z.B. Speicherung von Telefon- 
und Faxnummern einzelner Personen) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person 
ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 

(2) Als Mitglied des Sportbund Rheinhessen e.V. und dessen Fachverbänden ist der Verein verpflichtet, 
seine Mitglieder an die Verbände zu melden. Übermittelt werden dabei Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Geburtsort, Nationalität, Passbild, Dauer der Mitgliedschaft im Verein, Sportart, Adresse und 
Kontaktdaten (Telefon, Fax, Email); bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z.B. Vorstandsmitglieder, 
Trainer) zusätzlich die Bezeichnung ihrer Funktion im Verein. 

(3) Im Rahmen der Pressearbeit inklusive Darstellung von Bild und Ton, informiert der Verein die 
Tagespresse sowie lokale Berichterstattungen über Prüfungsergebnisse und besondere Ereignisse. 
Solche Informationen werden überdies auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht. 

Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung über sich 
widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied 
weitere Veröffentlichungen zu dessen Person. Personenbezogene Daten des widersprechenden 
Mitglieds werden von der Homepage des Vereins entfernt. Der Verein benachrichtigt die Verbände von 
dem Widerspruch des Mitglieds. 

Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die 
Mitglieder der Veröffentlichung von Bildern und Namen, Videos und Audio-Dateien in Print- und 
Telemedien sowie elektronischen Medien zu. Diese Einwilligung gilt auch für die Weitergabe von Bildern 
und Namen und die Nutzung von Bildern und Namen, Videos und Audio-Dateien durch Dritte, die dem 
Verein nicht bekannt ist. 

Das Mitglied wird aus einer dem Verein nicht bekannten Veröffentlichung von Bildern und Namen 
keinerlei Rechte gegen den Verein geltend machen. Das Mitglied hat das Recht dem Verein die weitere 
Verwendung von Bildern und Namen, Videos und Audio-Dateien zu untersagen. Das Mitglied muss dies 
gegenüber dem Verein ausdrücklich durch schriftliche Anzeige tun, die auch per Email erfolgen kann. 

Sämtliche Urheberrechte nach dem UrhG und verwandten Gesetzen an eigenen geistigen Werken 
eines Mitglieds, deren Neuschöpfung oder Bearbeitungen durch ein Mitglied während der Mitgliedschaft 
im Verein – und hier in Zusammenhang mit eigenen Aktivitäten im Verein, insbesondere einer 
ehrenamtlichen Tätigkeit für den Verein – stehen ausschließlich und alleine dem Verein zu. 
Insbesondere an Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Plänen, Bildern, Manuskripten, Aufsätzen, 
Redetexten und sonstigen Unterlagen behält sich der Verein die ausschließlichen Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet 
sind. 

(4) In Bezug auf die Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder macht der Vorstand besondere 
Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung und die Ergebnisse von Wettbewerben 
und Prüfungen, Ehrungen sowie Feierlichkeiten am schwarzen Brett und auf der Internetpräsenz des 
Vereins bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne 
Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im 
Falle des Widerspruches unterbleibt in Bezug auf das widersprechende Mitglied eine weitere 
Veröffentlichung am schwarzen Brett oder im Internet. 

Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung und die 
Ergebnisse von Wettbewerben und Prüfungen, Ehrungen sowie Feierlichkeiten in Vereinszeitschriften 
bekannt. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung 
widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleibt in Bezug auf das widersprechende Mitglied eine 
weitere Veröffentlichung, mit Ausnahme von Ergebnissen aus Wertungsspielen. 
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Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt, die 
im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Macht 
ein Mitglied geltend, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte 
benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen die schriftliche Versicherung aus, dass die Adressen 
nicht zu anderen Zwecken verwendet werden. 

(5) Der Verein unterhält Kooperationsabkommen mit anderen Sportvereinen und kann weitere 
abschließen. Er übermittelt im Rahmen dessen jährlich eine vollständige Liste der betreffenden 
Mitglieder an den kooperierenden Sportverein, die den Namen, Vornamen, die Adresse und das 
Geburtsjahr enthält. Ein Mitglied kann dieser Übermittlung widersprechen; im Falle eines Widerspruches 
werden seine personenbezogenen Daten auf der zu übermittelnden Liste unkenntlich gemacht. 

(6) Bei Austritt, Ausschluss oder Tod eines Mitglieds werden die personenbezogenen Daten des 
Mitglieds archiviert. Personenbezogene Daten eines austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung 
betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen 
Bestätigung des Austritts aufbewahrt.  
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5. Abschnitt - Schlussbestimmungen 

§ 18 Haftungsausschluss 
(1) Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger haften für Schäden gegenüber Mitgliedern und 
gegenüber dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen, nur für Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit. 

(2) Der Verein haftet nicht für Schäden, die Mitglieder bei Ausübung des Sports, bei Benutzung der 
Anlagen, Errichtung von Geräten, Veranstaltungen und dergleichen erleiden, soweit nur einfache 
Fahrlässigkeit vorliegt; dies gilt insbesondere bei der Verletzung von Verkehrssicherungspflichten. 

§ 19 Satzungsänderungen, Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung 
(1) Über Satzungsänderungen, die Änderung des Vereinszwecks sowie die Auflösung des Vereins 
entscheidet die Mitgliederversammlung. Vorschläge zu Zweckänderung oder Auflösung sind den 
Mitgliedern bis spätestens vier Wochen vor der Mitgliederversammlung zuzuleiten. Für die 
Beschlussfassung über Satzungsänderungen, Zweckänderungen und Auflösung ist eine Mehrheit von 
drei Vierteln der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Stimmenthaltungen werden 
als nicht erschienene Stimmen gewertet. 

(2) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. Die Abstimmung über die Auflösung erfolgt schriftlich und 
geheim. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der erste Vorsitzende und 
der zweite Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Diese Bestimmungen gelten 
entsprechend, wenn der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder sonst seine 
Rechtsfähigkeit verliert. 

(3) Änderungen oder Ergänzungen der Satzung, die von der zuständigen Registerbehörde oder vom 
Finanzamt vorgeschrieben werden, werden vom Vorstand umgesetzt und bedürfen keiner 
Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Sie sind den Mitgliedern spätestens mit der 
Einladung zur nächsten Mitgliederversammlung mitzuteilen. 

§ 20 Ordnungen 
Zur Durchführung der Satzung und zur besseren Regelung der Angelegenheiten des Vereins kann sich 
der Verein Ordnungen wie eine Wahl- und Abstimmungsordnung, eine Beitragsordnung, eine 
Ehrungsordnung oder Geschäftsordnungen geben. Diese Ordnungen sind nicht Bestandteil der 
Satzung. 

§ 21 Sprachregelung 
Wenn im Text der Satzung oder Ordnungen des Vereines bei Funktionsbezeichnungen die weibliche 
oder männliche Sprachform verwendet wird, so können unabhängig davon alle Ämter von Frauen, 
Männern, Personen anderen Geschlechtes oder geschlechtslosen Personen besetzt werden. 

 

 

 

Die Satzung wurde in der Gründungsversammlung vom 11.12.2018 errichtet. 

Satzungsänderungen beschlossen am: 20.08.2020. 

 

Mainz, den 20.08.2020 


